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Einleitung und Gang der Untersuchung 

Eines der Hauptanliegen der Europäischen Gemeinschaft ist die Errichtung und 
Erhaltung eines Binnenmarktes, dessen wesentlicher Bestandteil die Gewährleis-
tung der Grundfreiheiten  ist. Im Mittelpunkt der Bestrebungen zu seiner Entwick-
lung steht seit jeher der Abbau der in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden 
Handelshemmnisse staatlichen Ursprungs, während den durch nicht-staatliche Ak-
teure verursachten Hindernisse zunächst keine große Bedeutung beigemessen wur-
de. Die Grundfreiheiten  werden im Grundsatz als allein an die Mitgliedstaaten 
adressierte Verbotsnormen angesehen, die auf den Abbau bestehender und auf die 
Unterlassung der Errichtung neuer Hindernisse gerichtet sind. Das Gemeinschafts-
recht kennt eine ausdrückliche Bindung Privater nur im Anwendungsbereich des 
europäischen Wettbewerbsrechts, das in erster Linie Unternehmen mit großen 
Marktanteilen erfasst, die mit erheblichen Auswirkungen auf den Binnenmarkt 
Wettbewerbsbeeinträchtigungen hervorrufen.  Die Wirtschaftsverfassung  der Ge-
meinschaft wird aufgrund der Existenz der Wettbewerbsregeln und des Fehlens 
anderer Private unmittelbar verpflichtender  Vorschriften  als eine marktwirtschaft-
lich geprägte Wettbewerbsordnung angesehen, die auf den freien Wettbewerb als 
das primäre Instrument zur Steuerung der Wirtschaftsabläufe  setzt1. Das gemein-
schaftliche Wettbewerbsrecht stellt insoweit eine Ausnahme dar, da es steuernd in 
die Wirtschaftsabläufe  eingreift  und in diesem Bereich nicht auf die Selbstregulie-
rungskräfte  des Binnenmarktes vertraut. In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob ein Bedürfnis für Schutzpflichten schon deshalb zu verneinen ist, weil 
das Wettbewerbsrecht schon Handlungen Privater erfasst, die den Zielen des EG-
Vertrags zuwiderlaufen und insoweit abschließend sein könnte. 

Im Zuge der fortschreitenden  Integration wurde deutlich, dass nicht alleine die 
Mitgliedstaaten für Handelsbarrieren verantwortlich sind, sondern dass auch Pri-
vatpersonen erhebliche Störungen der grenzüberschreitenden Wirtschaftstätigkei-
ten auf dem Binnenmarkt verursachen können. Gerade die seit Jahren anhaltende 
Diskussion um die unmittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten  und die Recht-
sprechung des EuGH zu den Schützpflichten zeugt davon, dass in bestimmten Fäl-
len ein Bedürfnis dafür besteht, dem Verhalten von Privatpersonen auf dem Bin-
nenmarkt Grenzen zu setzen. Der EuGH nahm bis vor etwa fünf  Jahren in aller 
Regel nur eine direkte Bindung von Organisationen an, die aufgrund ihrer Macht 
zur Rechtsetzung staatsähnlich auftreten, hat diese Bindung aber mittlerweile auf 
andere Private ausgedehnt2, ohne dass gegenwärtig feststeht, wie sich seine Recht-

1 Zur Wirtschaftsordnung der Gemeinschaft Dritter Teil, A I . 
2 Vgl. EuGH, Slg. 2000,1-4139, Rn. 36 -Angonese. 
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sprechung in dieser Hinsicht weiterentwickeln wird. Im Grundsatz bestehen drei 
verschiedene Möglichkeiten, auf Hemmnisse des Binnenmarktes durch Private zu 
reagieren: Sie hinzunehmen, die Privaten selbst als Adressaten der Grundfreiheiten 
anzusehen oder von den Mitgliedstaaten zu verlangen, sich diesen Hindernissen 
entgegenzustellen. In diesem Fall sind die Grundfreiheiten  in ihrer Funktion als 
Schutzpflichten einschlägig. Alle drei Möglichkeiten sind auf dem Binnenmarkt 
gegenwärtig zu finden, ohne dass sich bisher eine kohärente Lösung für das Prob-
lem der nicht-staatlich verursachten Störungen des Binnenmarktes gefunden hätte 
oder Klarheit darüber bestehen würde, in welchen Fällen welcher der Lösungs-
ansätze heranzuziehen ist. 

Die Schutzpflichten der Mitgliedstaaten für die europäischen Grundfreiheiten 
stellen eine relativ neue rechtliche Dimension der Grundfreiheiten  dar, die erst in 
den letzten Jahren durch die Rechtsprechung des EuGH Anerkennung gefunden 
hat. Die Schutzpflichten sind ein weiterer Baustein in der sich entwickelnden Dog-
matik der Grundfreiheiten  und vermögen es unter Umständen, bestehende Lücken 
in vom EG-Vertrag nicht explizit erfassten Fällen von Beeinträchtigungen des Bin-
nenmarktes zu schließen. Schutzpflichten sind zwar schon aus dem deutschen 
Recht und aus anderen Rechtsordnungen für Grund- und Menschenrechte bekannt, 
jedoch kann die Schutzpflichtdogmatik aus anderen Rechtsordnungen nicht ohne 
weiteres auf das Gemeinschaftsrecht übertragen werden. Es besteht sonst die 
Gefahr einer unreflektierten  Übernahme rechtlicher Erwägungen, die gemein-
schaftsrechtlichen Grundsätzen oder dem System des EG-Vertrags widersprechen. 
Andererseits können die aus anderen Rechtsordnungen gewonnenen Ergebnisse 
der Untersuchungen zu den Schutzpflichten zu einem Erkenntnisgewinn führen 
und möglicherweise in einigen Fällen auf das Gemeinschaftsrecht übertragen 
werden. 

Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, einen Beitrag zu der Entwicklung 
einer Dogmatik der Schutzpflichten im Gemeinschaftsrecht zu leisten, da auch 
nach der Rechtsprechung des EuGH und den überwiegend zustimmenden Äuße-
rungen im Schrifttum im Hinblick auf die Annahme von Schutzpflichten die Auf-
gabe bestehen bleibt, sie dogmatisch klar zu begründen, ihre Inhalte und Reich-
weite festzustellen und sie in das Gefüge des bestehenden Rechtes einzuordnen. 
Eine zentrale Fragestellung dieser Untersuchung ist, ob es überhaupt ein Bedürfnis 
für die Annahme staatlicher Schutzpflichten gibt, da möglicherweise im EG-Ver-
trag ausreichende Rechtsinstrumente vorhanden sind, den Störungen des Binnen-
marktes durch Privatpersonen Einhalt zu gebieten. Es soll daher untersucht wer-
den, ob und unter welchen Voraussetzungen Private schon selbst im Wege einer 
unmittelbaren Drittwirkung der Grundfreiheiten  zu ihrer Beachtung verpflichtet 
werden können. Es soll auch geklärt werden, ob sich die Problematik der unmittel-
baren Drittwirkung der Grundfreiheiten  durch die Annahme von Schutzpflichten 
als weiterer Dimension der Grundfreiheiten  verändert darstellt und wie sich diese 
beiden unterschiedlichen Möglichkeiten der Reaktion auf nicht-staatlich ver-
ursachte Binnenmarktstörungen zueinander verhalten. Im Schrifttum wird teil-
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weise vertreten, dass nach dem ersten Urteil des EuGH zu den Schutzpflichten in 
der Rechtssache Kommission/Frankreich 3 eine unmittelbare Drittwirkung der 
Grundfreiheiten  als obsolet anzusehen sei, und dass einschlägige Probleme nun-
mehr ausschließlich anhand der Schutzpflichten zu lösen seien4. 

Im Anschluss an diese Überlegungen soll untersucht werden, ob und wie sich 
Schutzpflichten dem EG-Vertrag entnehmen lassen und unter welchen Vorausset-
zungen die Mitgliedstaaten aus einer Schutzpflicht für die Grundfreiheiten  zum 
Einschreiten verpflichtet  werden können. Bislang ist nicht geklärt, welche Verhal-
tensweisen der Privaten der Selbstregulierung des Marktes überlassen bleiben soll-
ten oder müssen und welche nach einem Einschreiten der Mitgliedstaaten verlan-
gen. Nicht jede Beeinträchtigung des Binnenmarktes kann eine Schutzpflicht der 
Mitgliedstaaten nach sich ziehen, da die grenzüberschreitende Privatautonomie 
und der freie Wettbewerb das Wesen des Binnenmarktes ausmachen. Wenn man zu 
großzügig Schutzpflichten annimmt, besteht außerdem die Gefahr einer ausufern-
den Pflichtenstellung der Mitgliedstaaten, die mit einer Verschiebung der vertika-
len Kompetenzordnung einhergeht. 

Im nächsten Kapitel wird der Frage nachgegangen, welchen Inhalt die Schutz-
pflichten im Allgemeinen haben und wie weit dabei die Ermessensspielräume der 
Mitgliedstaaten gezogen werden. Dem schließt sich die Frage an, unter welchen 
Voraussetzungen die Mitgliedstaaten ihre Untätigkeit oder die unzureichende Er-
füllung der Schutzpflichten rechtfertigen  können. Da sie zur Erfüllung von Schutz-
pflichten häufig in Grundrechte der Störer eingreifen müssen, werden die Mitglied-
staaten sich zu ihrer Rechtfertigung regelmäßig darauf berufen, dass sie aufgrund 
ihrer Pflicht zur Wahrung der Grundrechte nicht die von ihnen verlangten Maßnah-
men treffen  konnten. In diesem Zusammenhang wird der Frage nachgegangen, ob 
es sich dabei um nationale oder europäische Grundrechte handelt und welche Be-
deutung der Grundrechtsschutz in der Gemeinschaft vor dem Hintergrund hat, dass 
die Grundfreiheiten  des EG-Vertrags nach Durchsetzung verlangen und der EuGH 
bislang nicht als sehr grundrechtsfreundlich  angesehen wurde. Schließlich sollen 
auch alle weiteren möglichen Rechtfertigungsgriinde  betrachtet werden, die im 
Falle der Nichtvornahme der geforderten  Schutzhandlungen in Frage kommen. 

Abschließend soll untersucht werden, ob und gegebenenfalls unter welchen Um-
ständen der Einzelne gegen den Staat ein subjektives Recht auf ein Einschreiten 
gegen einen anderen Bürger hat und welche Möglichkeiten es zur prozessualen 
Durchsetzung der Schutzpflichten gibt. 

3 EuGH, Slg. 1997,1-6959 - Kommission/Frankreich. 
4 Kluthy  AöR 122 (1997), 557 (581); Burgi,  EWS 1999, 327 (330); Hirsch,  ZEuS 1999, 

503 (508); Streinz/Leible,  EuZW 2000,468 (469); Füller,  Grundlagen und inhaltliche Reich-
weite der Warenverkehrsfreiheiten,  S. 35. 


